
Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen Fa. H. Riesbeck (Stand: 15.07.2003) 
 

1. Allgemeines / Vertragsabschluß 
 
1.1 
Für alle Lieferungen und Leistungen sowie für 
künftige Leistungen gelten ausschließlich diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
1.2 
Abweichungen von diesen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, ergänzende Vereinbarun-
gen und Nebenabreden bedürfen der Schrift-
form oder der ausdrücklichen schriftlichen Bes-
tätigung. 
 
1.3 
Unsere Angebote und Angaben hinsichtlich der 
von uns vertriebenen Produkte und Produktbe-
schreibungen sind freibleibend, soweit nicht 
ausdrücklich eine schriftliche Zusicherung oder 
Garantie erfolgt. Im Hinblick auf die ständige 
technische Weiterentwicklung und Verbesse-
rung unserer Produkte behalten wir uns Ände-
rungen in Konstruktion und Ausführung vor, so-
fern hierdurch nicht der Wert der von uns ange-
botenen Erzeugnisse beeinträchtigt wird. 
 
1.4 
Kaufverträge kommen erst durch eine schriftli-
che Auftragsbestätigung oder die Annahme der 
versandten Ware durch den Kunden zustande. 
 
1.5 
Übertragungen von Rechten und Pflichten aus 
dem Kaufvertrag bedürfen der schriftlichen Zu-
stimmung. 
 
2. Preise und Zahlungsbedingungen 
 
2.1 
Für die Lieferung gelten die Listenpreise zum 
Zeitpunkt der Auftragserteilung oder Auftrags-
bestätigung. 
 
2.2 
Unsere Preise verstehen sich zuzüglich Ver-
sandkosten, soweit schriftlich eine andere Ver-
einbarung nicht getroffen wurde. 
 
2.3 
Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 
Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto , 
innerhalb 30 Tagen ab Rechnung oder gleich-
wertiger Zahlungsaufstellung ohne Abzug. 
 
Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn die 
Fa. Riesbeck über den Betrag verfügen kann. 
Im Falle eines Zahlungsverzuges sind wir be-
rechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % über 
dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen. Die 
Geltendmachung eines darüber hinausgehen-
den Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 
Wechsel oder Schecks werden nur nach Ver-
einbarung und erfüllungshalber entgegenge-
nommen und gelten erst nach ihrer Einlösung 
als Zahlung. Diskont- und Einzugsspesen ge-
hen zu Lasten des Bestellers. Für die rechtzeiti-
ge Vorlage übernehmen wir keine Haftung. 
 
2.4 
Nimmt der Käufer die verkaufte Ware nicht ab, 
so sind wir berechtigt, wahlweise auf Abnahme 
zu bestehen oder 10 % des Kaufpreises als 
pauschalisierten Schadens- und Aufwendungs-
ersatz zu verlangen. Für die Dauer des Abnah-
meverzugs des Käufers ist die Fa. Riesbeck be-
rechtigt, die Liefergegenstände auf Gefahr des 
Käufers bei sich, bei einer Spedition oder einem 
Lagerhalter einzulagern. Während der Dauer 
des Annahmeverzugs hat der Käufer an die Fa. 
Riesbeck Ersatz für die entstehenden Lagerkos-
ten ohne weiteren Nachweis pro Monat pau-
schal EUR 100,00 zu bezahlen. Bei Anfall von 
höheren Lagerkosten kann die Fa. Riesbeck 
den Ersatz dieser Kosten gegen Nachweis vom 
Käufer fordern. Die pauschale Entschädigung 
mindert sich in dem Maße, wie der Kunde 
nachweist, dass Aufwendungen oder ein Scha-
den nicht entstanden sind. 
 
2.5 
Zurückbehaltungsrechte stehen dem Käufer nur 
zu, soweit sein Gegenanspruch auf dem glei-
chen Vertragsverhältnis beruht. Eine Aufrech-
nung des Käufers ist ausgeschlossen, es sei 
denn, die Gegenansprüche des Kunden sind 
rechtskräftig festgestellt oder von uns aner-
kannt. 
 
3. Lieferfrist 
 
3.1 
Verbindliche Liefertermine müssen schriftlich 
vereinbart werden. Die vereinbarte Lieferfrist 
beginnt mit dem Datum der Auftragsbestäti-
gung. Die Frist ist eingehalten, wenn der Liefer-
gegenstand vor Fristablauf abgesandt wird. 
3.2 
Die Lieferfrist verlängert sich ggf. um die Zeit, 
bis der Besteller uns die für die Ausführung des 
Auftrages notwendigen Angaben und Unterla-
gen übergeben hat. 

 
3.3 
Alle vereinbarten Lieferfristen gelten vorbehalt-
lich richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. 
 
3.4 
Die Lieferzeit verlängert sich angemessen bei 
Maßnahmen im Rahmen von Arbeitsausfällen, 
insbesondere Streik und Aussperrung, sowie 
von uns nicht zu vertretender Umstände, wie 
gesetzlichen oder behördlichen Anordnungen 
(z. B. Import- und Exportbeschränkungen) oder 
in Fällen von Lieferverzögerungen durch höhere 
Gewalt. Die vorbezeichneten Umstände sind 
auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie 
während eines bereits vorliegenden Verzuges 
entstehen. Beginn und Ende derartiger Hinder-
nisse werden wir in wichtigen Fällen dem Be-
steller baldmöglichst mitteilen. 
 
3.5 
Geraten wir mit der Lieferung in Verzug, so ist 
unsere Schadensersatzpflicht im Falle leichter 
Fahrlässigkeit auf einen Betrag von 50 % des 
vorhersehbaren Schadens begrenzt. Weiterge-
hende Schadensersatzansprüche bestehen nur, 
wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit beruht. 
 
4. Lieferung, Versand, Gefahrenübergang 
 
4.1 
Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, sofern 
nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
wurde. Teillieferungen gelten für Zahlungsver-
pflichtungen, Gefahrenübergang und Gewähr-
leistungspflichten als selbständige Lieferungen. 
Der Besteller ist nicht berechtigt, selbständige 
Teillieferungen zurückzuweisen. 
 
4.2 
Die Versandart, den Versandweg und die mit 
dem Versand beauftragte Firma können wir 
nach unserem Ermessen bestimmen, sofern der 
Besteller keine ausdrücklichen Weisungen gibt. 
 
4.3 
Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald 
die Sendung mit den Liefergegenständen unser 
Werk oder Lager verlässt. Dies gilt unabhängig 
davon, wer die Transportkosten trägt. 
 
5. Umtausch bzw. Rücknahme 
Umtausch bzw. Rücknahme erfolgt nur bei 
nachweislich falscher Belieferung. Ein von uns 
schriftlich bestätigter Kulanzumtausch von Wa-
rensendungen wird grundsätzlich mit einer Be-
arbeitungsgebühr von 10 % des Warenwertes 
belastet. 
 
6. Eigentumsvorbehalt 
 
6.1 
Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsa-
che bis zur vollständigen Bezahlung aller Forde-
rungen aus dem Liefervertrag einschließlich 
Nebenforderungen (z. B. Wechselkosten, Fi-
nanzierungskosten, Zinsen usw.) vor. Bei ver-
tragswidrigem Verhalten des Bestellers sind wir 
berechtigt, die Kaufsache zurückzuverlangen. In 
der Zurücknahme, sowie in der Pfändung der 
Vorbehaltssache, liegt kein Rücktritt vom Ver-
trag. 
 
6.2 
Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Drit-
ter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich 
zu benachrichtigen. 
 
6.3 
Eine Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsa-
che durch den Besteller wird stets für uns vor-
genommen. Wird die Kaufsache mit anderen, 
uns nicht gehörenden Gegenständen verarbei-
tet, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Kaufsache zu  
den anderen verarbeitenden Gegenständen zur 
Zeit der Verarbeitung. 
 
6.4 
Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht ge-
hörenden Gegenständen vermischt und verar-
beitet , so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Kaufsache zu der anderen vermischten Sache 
zum Zeitpunkt der Vermischung. Ist die Sache 
des Bestellers als Hauptsache anzusehen, so 
hat der Besteller uns anteilsmäßig Miteigentum 
zu übertragen. 
 
6.5 
Der Besteller ist berechtigt, die Waren im or-
dentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. 
Er tritt jedoch bereits jetzt alle Forderungen ge-
genüber seinem Abnehmer oder Dritter aus der 
Weiterveräußerung in Höhe des Faktura-
Endbetrages an uns ab. 
 

6.6 
Die Forderung des Käufers aus dem Weiterver-
kauf der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an 
den Verkäufer abgetreten und zwar gleich, ob 
die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbei-
tung und ob sie an einen oder mehrere Abneh-
mer weiterverkauft wird. Die abgetretene Forde-
rung dient zur Sicherung des Vorbehaltsverkäu-
fers nur in Höhe des Wertes der jeweils verkauf-
ten Vorbehaltsware. 
 
Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom 
Käufer zusammen mit anderen nicht dem Vor-
behaltsverkäufer gehörenden Waren, sei es oh-
ne, sei es nach Verarbeitung, verkauft wird, gilt 
die Abtretung der Kaufpreisforderung nur in Hö-
he des Wertes der Vorbehaltsware, die mit den 
anderen Waren Gegenstand dieses Kaufvertra-
ges oder Teil des Kaufvertrages ist. 
 
Der Käufer ist zur Einziehung der Forderung 
aus dem Weiterverkauf trotz Abtretung ermäch-
tigt. Die Einziehungsbefugnis des Verkäufers 
bleibt von der Einziehungsermächtigung des 
Käufers unberührt. Auf Verlangen hat der Käu-
fer ihm den Schuldner der abgetretenen Forde-
rungen mitzuteilen und den Schuldner die Ab-
tretung anzuzeigen. 
 
6.7 
 
Eine Sicherungsübereignung oder Verpfändung 
unserer Ware ist dem Käufer nicht gestattet. 
Von Zugriffen Dritter hat er unverzüglich dem 
Verkäufer Mitteilung zu machen. 
 
7. Gewährleistung / Haftungsausschluss 
 
7.1 
Die Fa. Riesbeck gewährleistet für eine Dauer 
von 24 Monaten ab Lieferdatum, dass die Lie-
fergegenstände nach dem jeweiligen Stand der 
Technik frei von Fehlern sind. Eine Haftung um-
fasst nicht die übliche Abnutzung sowie Mängel, 
die auf unsachgemäße Behandlung der gelie-
ferten Ware durch den Käufer zurückzuführen 
sind. 
 
Unwesentliche Abweichungen von Farbe, Ab-
messungen und/oder anderen Qualitäts- und 
Leistungsmerkmalen der Ware begründen kei-
nerlei Ansprüche des Käufers, insbesondere 
nicht aus Gewährleistung. Mängelrügen sind 
ausgeschlossen bei geringfügigen Abweichun-
gen in Breite, Länge, Dicke und Durchmesser. 
 
7.2 
Keine Gewähr übernehmen wir für Mängel und 
Schäden, die aus ungeeigneter oder unsach-
gemäßer Verwendung, Nichtbeachtung von 
Anwendungshinweisen oder fehlerhafter oder 
nachlässiger Behandlung entstanden sind. Der 
Besteller ist verpflichtet, sicherzustellen, dass 
sich die Ware für den gewünschten Einsatz eig-
net und hierfür sicher ist. 
 
7.3 
Sollte die Fa. Riesbeck Mängelrücksendungen 
nach Ablauf der Gewährleistungsfrist akzeptie-
ren, besteht für den Käufer kein Recht auf Min-
derung, Rückgängigmachung des Vertrages 
oder Nacherfüllung. In diesem Falle leitet die 
Fa. Riesbeck die Reparatursache lediglich für 
den Käufer an ihre Vorlieferanten weiter, um die 
Inanspruchnahme einer eventuell bestehenden 
längeren Herstellergarantie zu ermöglichen. 
 
7.4 
Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, spä-
testens jedoch 8 Werktage nach Empfang der 
Lieferung schriftlich anzuzeigen; andernfalls 
sind hierfür alle Mängelansprüche ausgeschlos-
sen. Im kaufmännischen Verkehr gelten ergän-
zend die §§ 377, 387 HGB. 
 
7.5 
Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der 
Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl 
zur Mängelbeseitigung oder zur Neulieferung 
i.S.d. § 439 BGB berechtigt. Der Tausch in hö-
herwertigere Produkte gilt bereits jetzt als ak-
zeptiert. Weitergehende Rechte, insbesondere 
die Rückgängigmachung des Kaufvertrages 
können nur nach Ablauf einer angemessenen 
Frist zur Nacherfüllung oder dem zweimaligen 
Fehlschlagen der Nacherfüllung geltend ge-
macht werden. Nach Ablauf eines Jahres ab 
Lieferdatum beschränken sich die Gewährleis-
tungsansprüche auf Mängelbeseitigung oder 
Zeitwertgutschrift nach unserer Wahl. 
 
7.6 
Durch einen Austausch im Rahmen der Ge-
währleistung/Garantie treten keine neuen Ge-
währleistungs- bzw. Garantiefristen in Kraft. 
 
7.7 
In den Fällen, in denen - für unseren Käufer - 
kein Verbrauchsgüterkauf innerhalb der Liefer-
kette vorliegt, finden die Vorschriften §§ 474 - 
479 BGB keine Anwendung. Sollte der Käufer 

die Ware im Rahmen eines Verbrauchsgüter-
kaufs weiterverkaufen, so kann der Ersatz ent-
standener Aufwendungen i.S.d. § 478 BGB nur 
verlangt werden, wenn für die Entstehung der 
Aufwendungen Nachweis erbracht wird. Ersatz 
für solche Aufwendungen wird nur bis maximal 
2% des Netto-Warenwertes gewährt. Weiterge-
hende Ansprüche, die auf § 478 BGB zurück-
gehen, sind durch die vereinbarte 24-monatige 
Gewährleistung gem. 7.1 dieser AGB als gleich-
wertiger Ausgleich i.S.d. § 478 IV S.1 BGB 
abgegolten. 
 
7.8 
Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, 
sind weitergehende Ansprüche des Käufers - 
gleich aus welchem Rechtsgrund - ausge-
schlossen. Wir haften deshalb nicht für Schä-
den, die nicht im Liefergegenstand unmittelbar 
entstanden sind; insbesondere haften wir nicht 
für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermö-
gensschäden des Käufers. Vorstehende Haf-
tungsbefreiung gilt nicht, sofern der Schaden 
auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder Fehlen 
einer zugesicherten Eigenschaft, Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten, Leistungsver-
zug, Unmöglichkeit, sowie Ansprüche nach § 
1.4 des Produkthaftungsgesetzes beruht. 
 
7.9 
Schadensersatzansprüche können in allen Fäl-
len, auch bei fehlgeschlagener Nachbesserung 
oder Nachlieferung nur dann gegen uns geltend 
gemacht werden, wenn uns Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt oder wenn zugesi-
cherte Eigenschaften fehlen. Soweit unsere 
Haftung ausgeschlossen ist, gilt dies auch für 
die persönliche Haftung unserer Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 
8. Rücktritt und Entschädigung von nicht 
ausgeführten Bestellungen 
 
8.1 
Wir können vom Vertrag zurücktreten, wenn 
uns eine Zahlungseinstellung, die Eröffnung des 
Insolvenz- oder gerichtlichen Vergleichsverfah-
rens, die Ablehnung des Insolvenzverfahren 
mangels Masse, Wechsel- oder Scheckproteste 
oder andere konkrete Anhaltspunkte über Ver-
schlechterung in den Vermögensverhältnissen 
des Bestellers bekannt werden. 
 
8.2 
Wenn wir vom Vertrag zurücktreten oder wenn 
die Bestellung aus Gründen nicht ausgeführt 
wird, die der Kunde zu vertreten hat, dann hat 
der Kunde uns für unsere Aufwendungen und 
den entgangenen Gewinn eine pauschale Ent-
schädigung von 10 % des Kaufpreises zu zah-
len. Uns bleibt das Recht vorbehalten, einen 
nachweisbar höheren Schaden zu verlangen. 
Die pauschale Entschädigung mindert sich in 
dem Maße, wie der Kunde nachweist, dass 
Aufwendungen oder ein Schaden nicht entstan-
den sind. 
 
9. Verwendung von Kundendaten 
 
Wir sind berechtigt, alle Daten, die Geschäfts-
beziehungen mit den Kunden betreffen, gemäß 
dem Bundesdatenschutzgesetz zu verarbeiten. 
 
10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Teilunwirk-
samkeit, anwendbares Recht 
 
10.1 
Als Erfüllungsort für alle beidseitigen, aus dem 
Vertrag geschuldeten Leistungen, einschließlich 
eventueller Rückgewähransprüche wird Bieber-
gemünd vereinbart. 
 
10.2 
Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, die nicht 
zu den § 4 HGB bezeichneten Gewerbetreiben-
den gehören und mit juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts, wird als Gerichtsstand für 
alle aus dem Vertrag sich ergebenden Rechts-
streitigkeiten einschließlich Wechsel- und 
Scheckklagen Biebergemünd vereinbart; wir 
sind auch berechtigt, am Sitz des Kunden zu 
klagen. 
 
10.3 
Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
des Liefervertrages oder dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bleiben die übrigen Be-
stimmungen weiterhin wirksam. Im grenzüber-
schreitenden Lieferverkehr gilt deutsches 
Recht. 


